
Carolin, 23

Unsere Mitarbeiter contacting people 

Ich bin seit dem Sommer 2011 bei Wesser. Nach dem 
Abitur wollte ich mir Geld für das Studium 
erarbeiten. Bei Wesser wird harte Arbeit gut 
belohnt. Und neben einer guten Grundlage, die es 
mir ermöglicht, in einer schönen, zentral gelegenen 
Wohnung zu wohnen, profitiere ich von dem hier 
erlangtem Durchhalte-vermögen und von den 
gewonnen Erkenntnissen im Umgang mit anderen 
Menschen. Das gibt mir sehr viel Selbstvertrauen für 
mein Mathematikstudium! 

Ich arbeite sehr gerne bei Wesser. Man knüpft 
nicht nur sehr gute Freundschaften, sondern 
lernt auch sehr viel über sich selbst und den 
Umgang mit anderen Menschen. 
Jeden Tag verbessert man seine Soft Skills und 
lernt so für‘s Leben. Schließlich dreht sich alles 
im Leben darum, wie man sich verkauft. Wesser 
bedeutet für mich gutes Geld für eine gute 
Sache :) 

Wesser ist total super weil man viele Leute trifft, 
von denen man etwas lernen kann. In dem Job 
spielen Kommunikation, Kreativität, Ehrgeiz, 
Motivation und natürlich Authentizität eine wichtige 
Rolle. Ich bin damals über einen guten Freund zu 
Wesser gekommen und habe es bis heute nicht 
bereut.
So manche Erfahrung kann ich  gut im Alltag 
gebrauchen. Darüber hinaus hat man im Team oft 
ne coole Zeit und man geht am Ende mit Kohle und 
nem guten Gefühl nach Hause.

Andre, 26

Julia, 21 

Robin, 25



Wesser Foundation

Als ich vor drei Jahren bei Wesser angefangen habe, hätte ich nie für 
möglich gehalten, dass ich eines Tages diesen Artikel schreiben 
würde. Der Promotionjob sollte lediglich meinen damaligen 
Amerikaurlaub finanzieren und letzten Endes hat dieser Job mein 
ganzes Studentenleben auf den Kopf gestellt. Durch die finanzielle 
Sicherheit konnte ich mein eigenes Start-up im Bereich der mobilen 
Anwendungen gründen, mich zudem ohne Geldsorgen auf mein 
Studium konzentrieren und wurde dementsprechend auch für einen 
der 21 Elitestudiengänge Bayerns zugelassen. Um diesen erfolgreich 
absolvieren zu können, muss ich ein Semester lang an einer der 
Partneruniversitäten im Ausland verbringen. Um an renommierten 
Universitäten wie Stanford, MIT oder UC Berkeley zu kommen, wird 
vorausgesetzt, dass ich Stipendiengelder in Höhe von 10.000 EUR 
bekomme. Was für ein Glück, dass wir seit letztem Jahr die Wesser 
Foundation haben und mich mit einem Teil unterstützt! Ich bedanke 
mich herzlichst bei Wesser für diese tolle Chance und werde euch 
noch von meiner Reise genau berichten.

Über den Deutschen Akademischen Austausch Dienst (DAAD) habe 
ich einen Praktikumsplatz in Sankt Petersburg in einem 
Unternehmen erhalten, das sich auf Headhunting spezialisiert hat. 
Neben Reisekosten kommen auch Wohnkosten etc. hinzu und leider 
gibt mein Laptop allmählich den Geist auf, auf den ich für berufliche 
als auch private Zwecke angewiesen bin. Daher habe ich mich bei der 
Wesser Foundation für ein Stipendium beworben. Ausgerüstet mit 
dem neuen Laptop, der mir von Wesser gesponsert wurde, und 
Ehrgeiz, Disziplin, Offenheit, Durchhaltevermögen und dem Umgang 
mit Menschen, die ich mir im Laufe der Jahre durch Wesser als 
Werber und Teamchef angeeignet habe, bin ich bereit, erfolgreich 
meine ersten Schritte aus dem Studium Richtung Karriere zu 
machen. Wie meine Karriere nach dem Praktikum aussehen wird, 
kann ich noch nicht sagen – es ist allerdings ein schönes Gefühl die 
Sicherheit zu haben,  jederzeit zu Wesser zurückzukommen, weil 
man sich dort gut aufgehoben fühlt.

Stipendium Support

Wesser Foundation: University - Exchange - Responsibility - Charity! Mehr Infos unter www.wesser.de

Katharina, 26 
arbeitet seit 2010 für den NABU

Hung, 22 
arbeitet seit 2011 für die Johanniter



Kunden contacting people

DRK (Deutsches Rotes Kreuz)

Das Rote Kreuz ist die größte Hilfsorganisation der Welt. Es bietet 

umfangreiche Hilfsdienste für notleidende und unterstützungs-

bedürftige Menschen von Jung bis Alt. Rund 2,5 Mio. Mitglieder 

geworben. www.drk.de (in Bayern: www.brk.de)

JUH (Johanniter-Unfall-Hilfe)

Als eine der größten Hilfsorganisationen Deutschlands und das mit 

Abstand größte Ordenswerk besteht die Hauptaufgabe der JUH aus 

dem Dienst am Nächsten. Fast 2 Mio. Mitglieder geworben. 

www.johanniter.de

NABU (Naturschutzbund Deutschland)

Der NABU leistet mit seinen über 390.000 Mitgliedern aktive Hilfe im 

Bereich Naturschutz, Artenschutz und Umweltschutz. Ca. 250.000 

Mitglieder geworben.

www.nabu.de (in Bayern: www.lbv.de)

BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz)

Der BUND setzt sich als eine der größten Umweltschutzorganisationen 

u.a. für den Artenschutz, die Landwirtschaft, den Naturschutz und 

den Klimaschutz ein. Etwa 150.000 Mitglieder geworben.

www.bund.net

WWF (World Wide Fund for Nature)

Der WWF ist in über 90 Ländern im Auftrag der Natur nach dem 

Prinzip: „Naturschutz für und mit Menschen“ zur Bewahrung der 

biologischen Vielfalt aktiv. Rund 150.000 Mitglieder geworben. 

www.wwf.de

Leif Miller NABU Bundesgeschäftsführer

Der NABU ist seit 1899 im praktischen Naturschutz aktiv und betreut heute 

mehr als 5.000 Schutzgebiete in ganz Deutschland. Unsere Arbeit wird 

getragen von mehr als 390.000 Mitgliedern. Der NABU möchte dafür 

begeistern, sich in gemeinschaftlichem Handeln für Mensch und Natur 

einzusetzen. Wir wollen, dass auch kommende Generationen eine Erde 

vorfinden, die lebenswert ist. Der NABU setzt sich darum für den Schutz 

vielfältiger Lebensräume und Arten ein sowie für gute Luft, sauberes 

Wasser, gesunde Böden und den schonenden Umgang mit endlichen 

Ressourcen.

Mit Erfahrung setzen sich Menschen im NABU dafür ein, dass auch 

kommende Generationen eine lebenswerte Erde vorfinden. Dabei steht 

konkreter Naturschutz vor Ort genauso auf dem Programm 

wissenschaftliche Forschung und politische Lobbyarbeit.

Mit der Firma Wesser als Partner sind wir auf einem guten Weg unserer 

Stimme für die Natur mehr Gehör zu verschaffen und das seit fast 20

Jahren – Dank Ihrer Hilfe!

Wolfram Rohleder JUH Bundesvorstand

Die Geschichte der Johanniter ist der Aufbau und die Entwicklung zu einer 

der größten Hilfsorganisationen Deutschlands. Christliche Werte und die 

Freude am Helfen sind bis heute Leitgedanke und 

Unternehmensphilosophie der Johanniter geblieben. Insgesamt helfen 

derzeit 26.678 in Ehrenamt und Jugend, 11.363 Hauptamtliche, 885 

Zivildienstleistende und 754 FÖJ´ler unsere ehrgeizigen sozialen und 

caritativen Ziele umzusetzen.

Als fördernde Mitglieder unterstützen uns rund 1,49 Millionen Menschen 

finanziell und ideell – deren Beiträge und diese Lobby sind ein wichtiger 

und integraler Bestandteil für die praktische Arbeit der JUH.

Wir sind froh, dass wir mit der Wesser GmbH seit 1981 einen Partner 

gefunden haben, der uns maßgeblich zu dieser Mitgliederzahl geführt 

hat und der unser Verständnis einer professionellen und qualitativ 

hochwertigen Mitgliederwerbung umsetzt. Wir freuen uns, wenn auch 

Sie sich entscheiden unser Image und unsere Mitgliederzahlen in 

Deutschland weiter zu steigern, damit wir weiter helfen können.



Warum Mitgliederwerbung? contacting people

Finanzierung über Fördermittel ist für Non-Profit-Organisationen 

zu einem wichtigen wirtschaftlichen Faktor geworden. Die 

Mittelbeschaffung kann auf verschiedene Arten erfolgen.

Von allen Möglichkeiten der Mittelbeschaffung ist die Mitglieder-

werbung die effizienteste und durch die durchschnittliche 

Verweildauer eines Mitglieds von 8 bis 10 Jahren auch die 

kostengünstigste.

Nebenstehend sind alle Effekte der Mitgliederwerbung aufgelistet, 

die für unsere Kunden wichtig sind.

Finanzieller Effekt

� Langfristig hohes Beitragsaufkommen

�  Kalkulierbare Beträge

�  Werbung muss nicht jährlich wiederholt werden

�  Größere Mitgliederzahl = mehr Zuschüsse

�  Keine Vorfinanzierung für die Organisationen

Gesellschaftlicher Effekt

� Lobbying durch viele Mitglieder

� Persönlicher Kontakt / Bekanntheitsgradsteigerung

� Direkte Information durch Gespräche und Infomaterial

� Feedback aus der Bevölkerung

Weitere Vorteile für unsere Kunden

� Über 40 Jahre Know-How in der Mittelbeschaffung

� Übernahme des finanziellen Risikos

� Auswahl und Betreuung der Mitarbeiter

� Eigene Mitarbeiter scheuen oft Aufgabe der Werbeaktion

� Gewinnung ehrenamtlicher Helfer, Zivis etc.

Beispiele

MitgliederwerbungStraßensammlung

Haussammlung

Directmailing Printmedien



Pressearbeit und Teams contacting people 

http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/hochheim/rotes-kreuz-wirbt-in-hochheim-und-massenheim-um-
mitglieder_13397233.html

http://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/juh-vor-ort/lv-hessen-rheinland-pfalz-
saarland/regionalverband-rhein-main/nachrichten/nachrichten-2013/die-johanniter-werben-neue-mitglieder/



Pressearbeit und Teams contacting people 

http://www.badische-zeitung.de/muellheim/nabu-wirbt-um-mitglieder--30934169.html http://www.weser-kurier.de/region/verden_artikel,-Studenten-helfen-Nabu-bei-der-Mitgliedersuche-_arid,646381.html



Formulare Hilfsorganisationen (am Beispiel Johanniter, Regionalverband München bzw. Stuttgart) contacting people 

Aufnahmeformular Wocheninfo 



Formulare Umweltschutzorganisation (am Beispiel Naturschutzbund, Kreisverband Rastatt) contacting people 

Aufnahmeformular Wocheninfo 



 contacting people 

N E W C O M E R   L O H N T A B E L L E   2 0 1 4 

���� MOTIVATION UND SICHERHEIT 

Unser Motto ist: „Toller Verdienst für tolle Leistung!“ 
Trotzdem - Sicherheit ist wichtig: den Jobeinstieg erleichtern 
wir durch unser Starterpaket, das einen Newcomer komplett 
absichert. Unsere Prämien und Provisionen ermöglichen bei 
vollem Einsatz einen Topverdienst. 
 
Die wichtigsten Punkte im Überblick: 
 

Arbeitnehmervertrag: Wir benötigen nur die 
Steueridentifikations-/ Sozialversicherungsnummer, um den 
Rest der Bürokratie kümmern wir uns. Am Jahresende kann 
dann individuell die Lohnsteuer beim Finanzamt zurückgefordert 
werden. 
 

Starterpaket: Erstattung der An– und Abreisekosten, 
Bezahlung von Quartier und Teamfahrzeug und eine 
Mindestprovision von 1.000,00 € in den ersten fünf Wochen (bei 

kürzerer Arbeitszeit anteilig: 200,00 € pro Arbeitswoche bzw. 

33,33 € pro Arbeitstag). 

 
Prämien und Provision: Jede Woche gibt es Prämien 

zwischen 50,00 € und 150,00 €, sowie Jahresprämien in Höhe 

von 600,00 €. Ein längerer Einsatz lohnt sich ganz besonders 

über den steigenden und rückwirkenden Jahresleistungsfaktor. 
Optimal sind 6 - 8 Wochen Arbeitszeit! 

 
Vorschuss und Abrechnung: Jede Woche überweisen wir 
einen Vorschuss in Höhe der doppelten Wochenprämie - damit 
kann der Erfolg richtig gefeiert werden! Einmal im Monat wird 
das Gehalt des vergangenen Monats überwiesen, die bereits 
bezahlten Vorschüsse werden dabei berücksichtigt. Bei der 
Provision werden 75% des gesamten Anspruches ausbezahlt. 
Der Rest wird als Stornorücklage bis ins Folgejahr hinterlegt. 

 
MIT FREUNDEN GEMEINSAM ARBEITEN 
Mit Bekannten im Team zu arbeiten, bringt zusätzlichen Spaß 
und schafft ein vertrautes Klima. Einfach Freunden den Job 
erklären und zum Infotermin anmelden. Mehr Infos unter  

 Wochenleistung Jahresleistung 

Level Einheiten 
pro Woche 

Faktor 
pro Woche 

Wochen-
prämien 

Einheiten 
gesamt 

Faktor 
rückwirkend 

Jahres- 
prämien 

Max ab 200 4,25 € 

150,00 € 

ab 1.500 4,25 €  

Mega ab 170 3,50 € ab 1.200 3,50 €  

High ab 140 2,75 € ab    900 2,75 €  

Medium ab 110 2,00 € ab    600 2,00 € 300,00 € 

Low ab   80 1,25 € ab    300 1,25 € *300,00 € 

Start darunter 0,50 €   50,00 € darunter 0,50 €  

100,00 € 

 Wochenleistung Jahresleistung 

Level Einheiten 
pro Woche 

Faktor 
pro Woche 

Wochen-
prämien 

Einheiten 
gesamt 

Faktor 
rückwirkend 

Jahres- 
prämien 

Max Ab 160 4,75 € 

150,00 € 

ab 1.125 4,75 €  

Mega ab 135 4,00 € ab    900 4,00 €  

High ab 110 3,25 € ab    675 3,25 €  

Medium ab   85 2,50 € ab    450 2,50 € 300,00 € 

Low ab   60 1,75 € ab    225 1,75 € *300,00 € 

Start darunter 1,00 € 50,00 € darunter 1,00 €  

100,00 € 

Status: 10.01.2014 

* wenn innerhalb der ersten 3 Wochen erreicht 

* wenn innerhalb der ersten 3 Wochen erreicht 



MOTIVATION &  SICHERHEIT 
Den Verdienst durch den persönlichen Einsatz bestimmen. Wer bei uns überdurchschnittlich gut verdienen will, kann dies einfach steuern   
�  mehr  Arbeitszeit,  mehr  Gespräche,  mehr  Erfolge � mehr verdient!  
 

EINHEITEN  
Unser Bezahlungssystem bezieht sich auf den Begriff Einheiten. Was ist das?  Einheiten = Jahresbeitrag des Mitglieds pro Monat. Beispiel: Mitgliedsbeitrag 60,00 € pro Jahr geteilt durch 12 

Monate ergeben 5 Einheiten (EH).  
 

LEVELBESTIMMUNG  
Die Bestimmung des Levels findet immer auf Basis der Wochenwerte minus Qualitätsmanagement-Stornierungen statt. Das jeweilige Level bestimmt den aktuellen Provisionsfaktor und die 
Prämienhöhe. 
 

WÖCHENTLICHER VORSCHUSS 
Wir überweisen jede Woche einen Vorschuss! Dieser ist abhängig von der Wochenleistung und entspricht einer doppelten Wochenprämie. Bei jeder Auszahlung wird überprüft, ob eventuell 
Stornierungen von Mitgliedern vorliegen und diese werden dann in Abzug gebracht.  
 

MONATLICHE ABRECHNUNG 
Am 20. jeden Monats wird die Gehaltsabrechnung auf Basis der Werte des Vormonats erstellt. Ist die in den ersten fünf Wochen ermittelte Auszahlung aus Provision plus Prämien geringer 
als die Mindestprovision, so wird letztere ausbezahlt und keine Stornorücklagenabrechnung vorgenommen. Das heißt: in den ersten fünf Wochen garantieren wir 1.000,00 € Verdienst! An-

teilig entspricht das bei fünf Werbewochen 200,00 € pro Arbeitswoche, bzw. 33,33 € pro Arbeitstag. Jede monatliche Abrechnung berücksichtigt rückwirkend die Leistung ab dem 1. Arbeits-

tag und wird auf Basis der zu dem Zeitpunkt aktuellen Nettoeinheiten (Brutto minus Stornierungen) erstellt. Dabei wird eine Stornorücklage von 25 % zurückgelegt - Ende 2015 wird die 
Provision für die Mitglieder, die keine zwei vollen Jahresbeiträge bezahlt haben, von der Rücklage abgezogen und der Restbetrag überwiesen. Je klarer und transparenter die Werbege-
spräche, um so höher wird der Betrag sein, der von der Rücklage ausgezahlt wird. Bei deutlich erhöhten Stornowerten bleibt es uns vorbehalten - nach Absprache mit dem Mitarbeiter - die 
Stornoquote zu erhöhen.  
 

Voraussetzung für die Zahlung von Vorschüssen & monatliche Abrechnungen ist die Vollständigkeit der Vertragsunterlagen bei der Wesser GmbH: unterschriebener Arbeitsvertrag, Steueri-
dentifikationsnummer, Sozialversicherungsnummer (wenn vorhanden) sowie eine Kopie des Personalausweis/Reisepass und eine für den Arbeitszeitraum gültige Studenten-/
Schülerbescheinigung (bei zeitgeringfügiger Beschäftigung). 
 

QUALITÄTSMANAGEMENT 
Wir rufen stichprobenartig einen Teil der neu geworbenen Mitglieder an, um unseren Werbern ein Qualitätsfeedback über das Werbegespräch geben zu können. Wenn sich im Rahmen der 
Telefonate eine bewusste Falschinformation der Mitglieder zeigt, verliert der Werber den Anspruch auf alle Zahlungen. Die Wesser GmbH und der Werber können jederzeit die Zusammen-
arbeit beenden. 
 

QUARTIER / TEAMFAHRZEUG / KLEIDUNG 
Unsere Werber sind in Ferienwohnungen untergebracht und haben Mietfahrzeuge von Sixt zur Verfügung. In den ersten fünf Wochen übernehmen wir die Unterbringungskosten und den 
Mietanteil für das T-Car. Danach übernimmt der Newcomer, wie die Profis, diese Spesen selbst. Bei Quartierkosten, die einen Tagespreis von 12,50 € übersteigen, übernimmt WESSER 

den Rest, für ein Teamfahrzeug zahlt das Team pro Fahrzeug und Woche 100,00 €. Dieser Betrag zzgl. anfallender Spritkosten wird vom Teamchef auf alle Teammitglieder umgelegt und 

ist vor Ort dem TC zu zahlen. Wichtig: Bitte behutsam und ordentlich mit den Autos umgehen - für Schäden haftet der verantwortliche Werber selbst mit einer max. Selbstbeteiligung pro 
Unfall / Schaden in Höhe von 550,00 € und einer Bearbeitungsgebühr von 10,00 € plus Sixt-Kosten. Für Park- und Radarstrafen werden 25,00 € bis 50,00 € belastet und der Gesamtbetrag 

am Jahresende einer gemeinnützigen Organisation gespendet - die genaue Regelung ist in der TC-Mappe nachzulesen.  
Jeder Werber erhält zu Beginn 2 Polos mit dem Logo der jeweiligen Organisation. Bei erneuter Anreise sind diese wieder mitzubringen und bei Beendigung der Zusammenarbeit zurückzu-
geben, andernfalls werden 6,00 € je Shirt in Rechnung gestellt. Die Ausgabe der Jacken obliegt dem Teamchef. 
 

ANREISE / ABREISE 
Die Kosten einer Anreise pro Jahr werden komplett erstattet. Wichtig: das Original-Zugticket einreichen - keine Kopie oder Fahrpreisbescheinigung. Bei einer PKW-Anreise erhält der 

Fahrzeug-halter pauschal 0,15 € pro KM (direkter Weg). Die Abreisekosten werden einmalig nach einer Arbeitszeit von mindestens drei Wochen übernommen.  

 

LOGIN@WESSER  
Im passwortgeschützten Bereich unter www.wesser.de ist das gesamte Spektrum der aktuellen Leistungs- und Kontendaten online abrufbar. 

Newcomer Lohntabelle 2014 

Status: 10.01.2014 



Rechenbeispiel

Newcomer 2014 - Arbeitnehmer

Arbeitszeitraum

3 4 5 4 5 6 4 5 6

75 100 125 100 125 150 100 125 150

MG pro Tag

EH pro Woche

Gesamt-EH 225 300 375 500 625 750 1000 1250 1500

€ 150 € 600 € 600 € 1.600 € 1.600 € 2.100Prämien (100%)

+ Provision (75%) € 169 € 563 € 914

€ 800 € 1.100 € 1.350

€ 938 € 1.875 € 2.672 € 3.000 € 5.156 € 7.875

€ 4.600 € 6.756 € 9.975= Verdienst 2014

+ Rücklage (25%)

€ 319 *) € 1.163 € 1.514

€ 56 € 188 € 305

€ 1.738 € 2.975 € 4.022

€ 313 € 625 € 891 € 1.000 € 1.719 € 2.625

*) Mindestprovison 600 €

Arbeitszeitraum

2 3 4 3 4 5 3 4 5

55 75 100 75 100 125 75 100 125

MG pro Tag

EH pro Woche

Gesamt-EH 165 225 300 375 500 625 750 1000 1250

€ 150 € 600 € 600 € 1.600 € 1.600 € 2.100Prämien (100%)

+ Provision (75%) € 248 € 591 € 956

€ 800 € 1.100 € 1.350

€ 984 € 1.875 € 2.695 € 2.813 € 4.875 € 7.500

€ 4.413 € 6.475 € 9.600= Verdienst 2014

+ Rücklage (25%)

€ 398 *) € 1.191 € 1.556

€ 83 € 197 € 319

€ 1.784 € 2.975 € 4.045

€ 328 € 625 € 898 € 938 € 1.625 € 2.500

*) Mindestprovison 600 €

3 Wochen 10 Wochen

3 Wochen 10 Wochen

5 Wochen

5 Wochen

contacting people



Hinweise 
Newcomer Arbeitnehmer 2014

Zahlung/Abrechnung: 

Schritt � Vorschuss (jede Woche) 
2 x die Wochenprämie abhängig vom Level 
Start: € 100, Low/Medium: € 200, darüber: € 300 

Schritt � Abrechnung (jeden Monat): 
 � Entweder Abrechnung auf Leistung: 

Abrechnung auf 75% Provision (Einheiten) 
Es zählen die nicht stornierten Mitglieder. 
25% werden als Rücklage noch einbehalten. 

 � Oder Mindestprovision wenn diese höher ist: 
€ 1.000,00 für 5 Wochen, bei kürzerer Arbeitszeit 
entsprechend anteilig € 200,00 pro Arbeitswoche 
oder € 33,33 pro Arbeitstag 

Schritt � Rücklage (bis ins Folgejahr) 
Rücklagenabrechnung auf 100% Provision 
Es zählen die nicht stornierten Mitglieder. 

 � Bei Abrechnung auf Mindestprovision wird keine 
Rücklage von Wesser einbehalten. 

Starterpaket (die ersten 5 Wochen): 

� Die Mindestprovision in der Höhe von 1.000 Euro 
� Übernahme der Kosten der Unterkunft (Ferienwohnung) 
� Übernahme der Miete der Teamautos (Sixt-Fahrzeuge) 
� Kosten der Anreise ins Team (Zug 2. Klasse inkl. ICE) 
	 Die Kosten der Abreise (ab 3 Wochen Arbeitszeit)

FAQ zur Newcomer-Tabelle 

� Was ist eine Einheit? 
Der Jahresbeitrag dividiert durch Zwölf (entspricht also dem 
Monatsbeitrag). Ein Fördermitglied bezahlt im Durchschnitt 
einen Jahresbeitrag in der Höhe von 60 Euro. Das entspricht 
also 5 Euro Monatsbeitrag und das sind dann auch 5 Einheiten. 

� Warum zahlt Wesser in drei Schritten? 
Einerseits bekommst du schneller als in vielen anderen Jobs 
dein Geld, andererseits ist das ein Ansporn gute Gespräche 
mit den Bürgern zu führen. Je besser die Qualität umso mehr 
bekommst du später nachbezahlt. 

� Sind mit dem Starterpaket alle Kosten bezahlt? 
Nicht ganz! Essen im Team und Sprit für die Fahrzeuge zahlt 
jeder Mitarbeiter selber, auch in den ersten 5 Wochen. Dafür 
sollte man etwa 50 Euro pro Woche kalkulieren. 

� Was ist mit Kosten & Spesen ab Woche 6? 
Ab der sechsten Woche zahlt jeder seine Kosten selber. Pro 
Woche etwa 100 Euro für Teamauto + Ferienwohnung. 

	 Was brauche ich bei der Anreise ins Team? 
Kleidung und Kleinigkeiten für das Leben im Team und 
Taschengeld (wir empfehlen 100 - 150 Euro) für Anreise und 
Essen im Team bis zum ersten Vorschuss. 

Mehr Fragen und Antworten auf www.wesser.de/faq 

��
�



Wesser GmbH, Königstraße 30, 70173 Stuttgart

und
Herr , , D-12345

zwischen der
Befristeter Arbeitsvertrag

Königstraße 30 · 70173 Stuttgart          Telefon 0711 162 66-0    info@wesser.de     Geschäftsführer:    AG Stuttgart
Postfach 10 31 30 · 70027 Stuttgart     Telefax 0711 162 66-20     www.wesser.de     Helmut Wesser, Peter Renz     HRB 4877

Wesser GmbH

R_1A_SVP_VT

(im Text Arbeitgeber genannt)

(im Text Arbeitnehmer genannt)

(1) Der Arbeitnehmer wird für die Zeit vom 07.01.2014 bis zum 01.02.2014 befristet als Mitgliederwerber  
eingestellt, wobei der Arbeitnehmer Mitgliedschaften für die Auftraggeber des Arbeitgebers abschließt. Der 
Vertrag endet mit Ablauf der Befristung automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

(2) Der Arbeitnehmer ist zum vollständigen, korrekten und wahrheitsgemäßen Ausfüllen aller ihm zur Verfü-
gung gestellten Unterlagen verpflichtet. Sozial Schwache, geistig Behinderte, nicht Volljährige, nicht in 
Deutschland wohnhafte Ausländer sowie Kollegen des Arbeitnehmers dürfen nicht als Mitglieder geworben 
werden. Eine Eigenwerbung als Mitglied ist zulässig, es wird aber keine Provision dafür bezahlt. Der Arbeit-
nehmer ist nicht berechtigt, Mitgliedsbeiträge, Geld- oder Sachspenden entgegen zu nehmen.

(3) Den Einsatzort bestimmt der Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass der 
Einsatzort im gesamten deutschen Bundesgebiet liegen kann.

§ 1 Dauer, Gegenstand und Ort der Tätigkeit

(1) Der Arbeitnehmer erhält für erfolgreich vermittelte Mitglieder Provisionen und Prämien gemäß den beige-
fügten Provisionsregelungen [Newcomer Lohntabelle 2014]. Alle Provisionen und Prämien verstehen sich 
als Bruttobeträge.

(2) In den ersten fünf Wochen der Tätigkeit erhält der Arbeitnehmer eine wöchentliche Mindestprovision in 
Höhe von 200 € brutto. Eine Woche entspricht sechs Arbeitstagen. Bei kürzerer Arbeitszeit wird anteilig ver-
gütet, das heißt 33,33 € pro Arbeitstag.

(3) Der Arbeitgeber erstattet dem Arbeitnehmer auf Nachweis die Kosten der ersten Anreise vom Wohnort 
an den Arbeitsort. Der Arbeitgeber erstattet außerdem auf Nachweis die Kosten der Rückreise, wenn die 
Dauer der Tätigkeit mindestens drei Wochen betragen hat. Der Arbeitnehmer darf das Verkehrsmittel frei 
wählen, es werden jedoch maximal die Kosten einer Bahnfahrt zweiter Klasse inklusive ICE (Normalpreis) 
erstattet.

(4) Für die Dauer der ersten fünf Wochen der Tätigkeit trägt der Arbeitgeber die Kosten der Unterkunft. Die 
Auswahl der Unterkunft erfolgt durch den Arbeitgeber. Ab der sechsten Woche der Tätigkeit trägt der Arbeit-
nehmer die Kosten der Unterkunft bis zu einem Betrag von täglich 12,50 € selbst.

(5) Der Arbeitgeber stellt dem Arbeitnehmer für die Dauer der ersten 5 Wochen der Tätigkeit kostenfrei ein 
Mietfahrzeug zur gemeinschaftlichen Benutzung zur Verfügung. Die Kraftstoffkosten für das Mietfahrzeug 
sind vom Arbeitnehmer zu tragen und unter den Teammitgliedern aufzuteilen. Das Mietfahrzeug darf aus-
schließlich für dienstliche Zwecke genutzt werden. Ab der 6. Woche der Tätigkeit trägt der Arbeitnehmer die 
anteiligen Mietkosten für das Fahrzeug selbst.

(6) Bei der Teilnahme an Events handelt es sich um freiwillige Leistungen des Arbeitgebers, auf die kein 
Rechtsanspruch des Arbeitnehmers besteht.

§ 2 Vergütung, Kostenerstattung

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit des Arbeitnehmers beträgt 40 Stunden wöchentlich bei 6 Arbeitstagen pro 
Woche. Zeiten der An- und Abreise ins Arbeitsgebiet sowie Pausenzeiten zählen nicht als Arbeitszeit. 

(2) Es ist die freie Entscheidung des Arbeitnehmers, zur Steigerung seines Provisionsanspruchs freiwillige 
Mehrarbeit zu leisten, diese zählt jedoch nicht als Überstunden. Der Arbeitnehmer hat darauf zu achten, 
dass die Grenzen des Arbeitszeitgesetzes nicht überschritten werden. Eine Abgeltung von Überstunden 
erfolgt nicht.

§ 3 Arbeitszeit

Wesser GmbH

Ort, Datum Ort, Datum

(1)  Zur Berechnung und Abführung der Lohnsteuer wird der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber spätestens zum 
Beginn des Arbeitsverhältnisses die Steueridentifikationsnummer übermitteln und wenn vorhanden die 
Sozialversicherungsnummer mitteilen. Für Arbeitnehmer mit Wohnort außerhalb Deutschlands übernimmt 
der Arbeitgeber die Beschaffung der lohnsteuerrechtlichen Unterlagen.

(2) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, jede Änderung seiner steuerlichen bzw. sozialversicherungs-
rechtlichen Verhältnisse dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen, insbesondere die etwaige Aufnahme 
einer weiteren zeitgeringfügigen Beschäftigung.

§ 4 Steuer und Sozialversicherung

Der Arbeitnehmer wird mit Unterzeichnung dieses Arbeitsvertrages auf das Datengeheimnis verpflichtet. Er 
wird darauf hingewiesen, dass er personenbezogene Daten nur insoweit erheben, verarbeiten und nutzen 
darf, wie seine arbeitsvertraglichen Aufgaben es erfordern. Die unbefugte Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung von personenbezogenen Daten kann als Straftat oder Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Das 
Datengeheimnis besteht auch nach dem Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem Arbeitsverhältnis fort.

§ 5 Verpflichtung auf das Datengeheimnis

(1) Das Arbeitsverhältnis kann von beiden Parteien jederzeit zum Ende eines Kalendertages gekündigt 
werden (Aushilfsarbeitsverhältnis gemäß § 622 Abs. 5 Nr. 1 BGB). Der Arbeitnehmer wird darauf 
hingewiesen, dass die Kündigung von Gesetzes wegen der Schriftform bedarf (Telefax oder E-Mail reichen 
nicht aus). Der Arbeitnehmer kann sich schadensersatzpflichtig machen, wenn er den Einsatz eigenmächtig 
abbricht, ohne dass er eine Kündigung erklärt hat.

§ 6 Beendigung des Arbeitsverhältnisses

(1) Alle Ansprüche, die sich aus diesem Arbeitsverhältnis ergeben, sind binnen einer Frist von 3 Monaten 
seit ihrer Fälligkeit schriftlich gegenüber der anderen Partei geltend zu machen, ansonsten verfallen sie. 
Ausgenommen sind der Anspruch des Arbeitgebers, Provisionen wegen Stornierung von Mitgliedschaften 
zurückzufordern und der Anspruch des Arbeitnehmers auf die nicht verbrauchte Stornorücklage.

(2) Im Fall der Ablehnung des Anspruchs durch die andere Partei, genauso wie im Falle einer 
ausbleibenden Erklärung der anderen Partei innerhalb von 3 Wochen nach Geltendmachung des 
Anspruchs, müssen die Ansprüche innerhalb einer weiteren Frist von 3 Monaten nach der Ablehnung oder 
dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht werden, ansonsten verfallen sie.

§ 7 Verfallklausel

(1) Bestandteil dieses Vertrages sind die Regelungen auf der Vorder- und Rückseite der beigefügten 
[Newcomer Lohntabelle 2014]. Der Arbeitsvertrag umfasst somit insgesamt 4 Seiten. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so 
wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

§ 8 Vertragsumfang, Salvatorische Klausel
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